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Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person 

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) vom 25.05.2018 möchte die 
Stadt Rathenow ihrer Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 
nachkommen und Sie über die Art, Umfang und Zweck der von ihr erhobenen 
personenbezogenen Daten informieren und Sie gleichzeitig über die Ihnen zustehenden 
Rechte aufklären. Die Stadt Rathenow weist darauf hin, dass für die beantragte  
Abschlusserklärung gem. § 163 BauGB vom 05.01.2018 in Verbindung mit dem 
Ergänzungsschreiben vom 31.01.2018 die personenbezogenen Daten von Ihnen und der 
Beteiligten im Rahmen eines förmlichen Herauslösungsverfahrens erhoben werden.  

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen (ggf. seines Vertreters) der für die 
Erhebung verantwortlich ist:  

Stadt Rathenow 
Der Bürgermeister 
Berliner Straße 15 
14712 Rathenow 

Telefon:  03385/596-0 
E-Mail: Buergermeister@stadt-rathenow.de 

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der Stadt Rathenow: 

Stadt Rathenow 
Datenschutzbeauftragte Firma/ Unternehmen:  Datenschutz Pignol 
Berliner Straße 15 
14712 Rathenow 

Telefon: 03385 596-0 
E-Mail: datenschutz@stadt-rathenow.de 

3. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: 

Die personenbezogenen Daten werden benötigt, zur Bearbeitung der 11. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Rathenow (im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Wohnpark am Körgraben“. Plan-Nr. 076)  



Zur weiteren Bearbeitung Ihres Sachverhaltes ist es für diesen Antrag auf Fortfall 
von Rechtswirkungen für einzelne Grundstücke nicht erforderlich, dass Ihre Daten 
weitergeleitet werden. Die Weiterleitung entfällt.  

Wird im Falle eines Prüfverfahrens die Weiterleitung Ihrer Daten an einer übergeordneten 
Aufsichtsbehörde notwendig, werden wir Sie hierüber gesondert informieren. 

4. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer: 

Soweit es erforderlich ist verarbeiten und speichern wir Ihre Daten bis ein Jahr nach 
Inkrafttreten der Satzung. Der Abschluss des Verfahrens richtet sich dabei auf den 
Abschluss eines eventuellen Klageverfahrens. 

5. Es besteht für Sie das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-VGO in Verbindung 
mit § 11 BbgDSG, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-VGO, das Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DS-VGO oder auf Einschränkung der Verarbeitung nach § 18 DS-
VGO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-VGO. Darüber hinaus 
besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DS-
VGO. 

6. Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die oben genannte 
Datenschutzbeauftragte oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Sollten Sie diese Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an die: 

Datenschutzbeauftragte der Stadt Rathenow, Berliner Straße 15 in 14712 Rathenow,  
Tel. 03385-596551. 

Die für die Stadt Rathenow zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht 
Stahnsdorfer Damm 77 
14523  Kleinmachnow 

7. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich.  

Die Erhebung ist notwendig, da ansonsten der Sachverhalt nicht bearbeitet werden kann. 
Die Folge wäre eine Ablehnung Ihres Antrages / eine Nichtbearbeitung Ihres 
Sachverhaltes.  

 

 

 



8. Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall 
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 
Datenschutzgrundverordnung 

Die Stadt Rathenow nutzt keine automatisierten Verarbeitungsprozesse einschließlich 
Profiling zur Herbeiführung einer Entscheidung über die Begründung und Durchführung 
der Genehmigungsvoraussetzungen Ihres Antrages.  
Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert 
informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

9. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 
Informationen zur Verfügung. 

 
 


